
1111s: 
Östeneichische Zeitschrift für GeschichtswisscnscliaAen 
Vol. 9 (1998), issue 3, pp. 400-422 

Albert Müller/Christian Fleck 

,Unzucht wider die Natur' 

Gerichtliche Verfolgung der .,Unzucht mit Personen gleichen Geschlechts" in Österreich 
von den 1930er bis zu den 1950er Jahren* 

Erst seit kurzer Zeit nimmt die Anerkennung von ,Homosexuellen' als Opfer des na- 
tionalsozialistisclien Regimes und seiner Unterdrückungs- und Verfolgungssysteme 
in der breiteren Öffentlichkeit zu, obwohl sie einerseits als Häftlingsgruppe bereits 
in friihen Darstellungen des I<Z-Systems - etwa bei Eugen Kogon oder Benedikt 
I<autskyl - genannt werden und andererseits eine solche Anerkennung seit den 
1970er Jahren in der Literatur immer wieder verlangt wurde.' Dabei wird aber 
oft ausgeblen<let, da0 Homosexuelle nicht nur in Lagern interniert und durch die 
Gestapo verfolgt wurden, sondern auch vor pormale' Gerichte gestellt und viel- 
fach abgeiirteilt wurden. Doch die Verfolgung nach dem Strafgesetzbuch begann 
weder mit dem Nationalsozialismus, noch hörte sie mit ihm auf. Die strafrechtliche 
Verfolgung Homosexiieller auf dern Gebiet des heutigen Österreich Iiildet vielmehr 

Für die kritische Lektüre einer ersten Fassung diesen Artikels bedanken wir uns neben den 
Ileriusgebern dieses lleites besonders bei Ursula Ktibes-llofmann und Werner Lausecker. beide 
Wien. 
I Vgl. Eugen Kogon, Der CS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, G.AuR., 
München 1979 (1945); Bencdikt Keutsky, Teufel und Verdammte. Erfalirungen und Erkenntnisse 

aiis aieben Jahren i n  deutsclien Konzentrationslagern, 2. Aufl., Wien 1948 (1045). Erlaliriingsbe- 
richte von KZ-Hälllingen, die als tiomo~exiiellc interniert waren, sind dagegen selten, vgl. z.B. 
l le inr  Heger, Die Mä~incr  mit  dem Rosa Winkel. Der Bericht eines llomosexuellen über seine 

KZ-Haft von 1939-1945, Hamburg 1972. 

2 Vgt. nur Rüdiger Lautrnann, Winlried Orikschat U. Egbert Schmidl, Der rosa Winkel in  den 

natiorialsozislisti~clnen Konzentrationslngern, ie: Rüdiger Lautmsnn, Hg.. Seniinar: Gesellncliaft 
und Ilomorexuslität, Ftarikfurt am Msin 1977. 325-365; Irans-Georg Stümke U. Rudi Finkler, 
Rosa Winkel, Rosa Liden. Ilomo~exuelle und „Gesundes Volksempfinden" von Auschwitz bis 

heute, Reinbek bei Hamiburg 1981; Richard P lmt ,  Roaa Winkel. Der Krieg der Nazis gegen die 
Ilornosexuellen. Rankf i i r t  em Msin U. NEW York 1991. 
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ein Element eines Kontinuiims in den rechtsstaatlichen Systemen der Ersten und 
Zweiten Republik, dem österreichischen autoritären „Ständestaat" (1934-1938) 
und dem System der nationalsozialisti8chen Herrschaft in Österreich (1938-1945). 

Die hauptsächliche Rechtsgrundlage der gerichtlichen Verfolgung blieb dabei 
stets die selbe: Die entsprechende Passage des österreichischen Strafgesetzbuches 
(von 1852), das auch in der NS-Zeit seine Gültigkeit nicht verlor, lautete: „§129. 
Als Verbrechen der Unzucht werden nachstehende Arten der Unzucht bestraft: 
I. Unzucht wider die Natur, das ist a )  mit Tieren; b) mit Personen gleichen Ge- 
schlechtes". Im Gegensatz zu Deutschland, wo der oft diskutierte $175 des deut- 
schen Strafgesetzes sich nur auf Männer bezog, ermöglichte es die Formulierung 
im österreichischen Strafgesetz, auch Frauen gerichtlich zu verfolgen. 

In einem rund zehn Jahre zurückliegenden Forsdiungsprojekt3 wurde ver- 
sucht, österreichische Gerichtsakten aus der Zeit von ca. 1930 bis ca. 1950 ein- 
zusehen und ihren Inhalt für sozialgeschichtliche Analysen aufzubereiten. Für die 

NS-Periode wurde eine Vollerhebung angestrebt, für die Periode danach wiirde 
aus Gründen knapper Zeit und Mittel eine Stichprobe gezogen. Die aiifgefunde- 
nen Aktenbestände für die Oberlandesgerichtssprengel Wien, Graz, Iiinsbruck und 
Linz waren mitunter unvollständig. Teilweise war, nachdem manche Gerichte ihre 
Akten an die Landesarchive übergeben hatten, mit der Skartierung sclion begon- 
nen worden. Den Urivollständigkeiten und Aktenverlusten konnte keine Systematik 
zugeschrieben werden. 

Auf Gerichtsakten sozialgeschichtliche Beobachtungen zu den Bescliuldi&en 
zu griinden, muB stets problematisch bleiben. Denn, wie Luhmaan meint, ein Ge- 
ricbtsverfdiren reduziert Komplexität, und diese Komplexität ist nicht wieder- 
zugewinnen. Der Gerichtaakt ,kodiert1 jedoch soziale Praktiken aller Beteiligten: 
des Richters, der Zeugen, der Beschuldigten, der Polizei etc. Ohne die prinzipi- 
elle Hoffnung, daB hier ,Dekodierungsarbeit' geleistet werden kann, selbst wenn 
ihre Möglichkeiten begrenzt sind und ihre Ergebnisse oft unsicher bleiben müssen, 

bliebe das Interesse der Sozialwissenschaften an solchem Material limitiert. 
Für die Zwecke dieses Artikels, dessen Ziel es ist, einige Probleme im Umgang 

mit Thema und Material zii diskutieren, werden zunächst einige Daten in ,krimi- 
nals~ziolo~isclier' Manier präsentiert, und sodann einige Aspekte der Verfolgung 
durch das GeriCht anhand von ausgewählten Themen und Beispielen untersucht. 

3 .Soziale Kontrolle einer Miliderlieit. Homosexuellcnverfolgung iri wecliselnden politischen Sy- 
stsmen Österreichs." Gefordert vom Fotida zur Förderung der wissenscliaftlichen Forscliung (P 
6874-Soe). Projektleitung: Christian Fleck: Recherche: Andrea Wolf und Ingrid M.tscliinegg; 
Dnlensnalyse: Albert MUller. 
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Wir sind uiis dariiber im klaren, da8 e8 hier und jetzt weniger gelingen wird, 
Problerne zu lösen, als sie überhaupt erst einmal zu formulieren. 

Zum Umfang der Verfolgung 

Die zur Verfügung stehenden Daten beziehen sich auf 2.090 Prozesse, in denen 
4.837 Personen beschuldigt oder verurteilt wurden. 3.196 Personen erschienen in 
anderen Rollen als der einesIr Angeklagten vor Gericht, vor allem als Be- und 
Entlastungszeugen, oder als Person, die Anzeige erstattet hat. Setzt man die Zahl 
der in den Registern für 1937 nachweisbaren Prozesse als Basis eines Index, so 
ergibt sich für 1938 eine Verdoppelung der Zahl der Prozesse, 1939 eine Spitze 
(mit dem Faktor 4,5). 

Nach Kriegsbeginn geht die Zahl der Prozesse zurück, 1940 auf die doppelte 

Zahl von 1937,1941 und 1942 auf die Zahl von 1937. Ein großer Teil der männlichen 
Bevölkerung war zur Wehrmacht eingezogen, die über eine eigene Gerichtsbarkeit 
verfügte, deren Tätigkeit hier nicht berücksichtigt ist. In den Jahren vor und nach 
1945 ging die Zahl der Prozesse stark zurück, aber bereits 1948 war die Zahl von 
1937 wieder erreicht, sie stabilisierte sich seit 1950 auf vergleichsweise hohem Ni- 
veau, beim Doppelten des Jahres 1937. Insgesamt sind sowohl der deutliche Anstieg 
der Verfolgung nach dem ,AnschluB als auch die Kontinuität der Verfolgung irn 
Untersiichiingszeitraum hervorzuheben. 

Ein weiterer genereller Indikator für die Verfolgung sind die aiisgesprochenen 
Strafen. Iri Tabelle 1 wird zunächst die durchschnittliche Dauer in Monaten der 
ausgesprochenen Haftstrafen dargestellt. 

Tabelle 1: Haftdauer in Monaten bei Verurteilungen zu Haftstrafen 

V c ~ r l c i l u n g  nach $129 oder Vcrurtcilung nur 

noch $129 und wrileren $3 nach $129 
num. Mittel Std. Abw. n "um. Mittel Std. Abw. n 

bis 1938 4,38 8,56 387 3,97 9,34 268 
1938-1944 8,35 9,76 1.101 7 2 9  7,03 695 
seit 1945 5,91 8 2 9  728 4.29 3,54 456 
insgesamt 6,85 9,22 2.216 5,70 6 8 6  1.419 

Mit Tabelle I scheint klar, daU während des Nationalsozialismus nicht nur der 
Verfolgungsdruck, sondern auch das Strafausmal3 anstieg. Ein spezielles Mittel, 
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härtere Strafen auszusprechen, war neben der Anklage weiterer Delikte vor allem 
der Gebrauch des 520a aus dem deutschen Strafgesetzbuch, nach dem „Gewohn- 
heitsverbrecherU strenger bestraft werden konnten. Vor allem jenen nationalsoziaii- 
stischen Rechtspolitikern, welche die Strafrechtssituation zu milde fanden, erschien 
eine Verurteilung nach 520a als wenigstens vorübergehend geeignet, bis die insge- 
samt ~chärferen Bestimmungen des deutschen Strafrechts in Kraft treten würden. 
Trotz mancher Bemühungen um ,Reclitsvereinlieitlicl~ung' blieb das österreichi- 
sche Strafrecht bis zum Ende des nationalsozialistischen Regimes die Grundlage 
zur Verfolgung. 

Obwohl der 520a ein aiißerordentlich wirksames Instrument der Verfolgung 
darstellte, benutzten ihn Richter wenigstens so differenziert, daß nicht jedem ent- 
sprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft entsprochen wurde. Gegen Maximilian 
Scli., der beschuldigt wurde, im Prater das Glied eines Jugendlichen berührt zu 
haben, wurde der 520a nicht zur Anwendung gebracht, da  nur ein einziger Fall 
als erwiesen angesehen wurde und eine einschlägige Vorstrafe lange zurücklag. 

(W652/43-18)' Robert F. dagegen, der Sexualkontakte zu fünf unbekannten Ju- 
gendlichen gestanden hatte, wurde zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt, da die 
Anklage ihn als gefährlichen Gewohnheitsverbrecher im Sinn des 520a RStGB he- 
zeichnete, obwohl F. keine Vorstrafen hatte. (W396/43-ll) Aus ähnlichen Gründen 

! erhielt Franz F. im selben Proze5 18 Monate Zuchthaus. Im Fall des Franz S .  lehnte 
das Gericht den Antrag der Anklage ab, da  nur ein Versuch vorliege und npr eine 
bedingte Vorstrafe gegeben wäre. Ähnlich wurde irn Fall von Alois M. argumen- 
tiert, der vor Gericht ewar mehrere Kontakte zugab, aber unbescholten war. Die 
einjährige Strafe (Zuchthaus) „wird ihn vielleicht bessern", meinte der Richter. 
(W2268/44-75) Ganz der offiziellen natioiialsozialiatischen Ideologie entsprach die 

I Äußerung des Linzer Richters W. über den mehrfach vorbestraften Heinrich N., 

! 
der gestanden hatte, seit seiner Geburt (sic!) homosexuell zu sein: „Solche die 
Moral und Kraft des Volkes schwer gefährdenden Taten erfordern auch die An- 
wendung strengerer MaOnahmen" (L1283141-1988) und somit die Anwendung des 
520a. „Völkische" Äußerungen dieses Zuschnitts sind jedoch im Material eher sel- 

I ten zu finden. Insgesamt zeigen die Beispiele eine hohe Variabilität im Gebrauch 
des strafvermehrenden 520a. 

Die Dauer von Haftstrafen ist in unserem Fall aber nur einer unter mehreren 
Indikatoren. Gerichte müssen ja nicht „um jeden Preis" Haftstrafen aussprechen; 

I 4 Dieses Kürzel ist folgendermanen zu lesen: EI handelt eich um ein Wiencr Verfahrenmit der 
Geschäilszahl 852 aus 1943. In der verwervdeten Datsnbank trägt cs die laiiiende Nummsr 18. G 

ateht in der Folge für Gras, 1 für lnnsbruck und L (bzw. LN) für Line. 



sie können auch, etwa wenn sie ziim Scliliiß gelangen, es handele sich urn ein 
niclit strafwiirdiges Bagatelldelikt oder uin einen Fall von zu unsicherer Beweislage, 
Verfahren eiristellen oder Freisprüche fällen. 

Talielle 2: Haftstrafen, Verfahrenseinstelliingen und Freisprüche (Anteile) 

lralt- Einstel- Frei- 

strafen lungen sprüche andere n bedingt unbedingt n 
bis 1938 6O,7 16,6 12,O 10,7 656 50,8 49,2 417 
1938-1944 64,2 18,4 8,1 9,3 1.713 19,9 80,l 1.148 
nach 1945 68,L 13,O 12,3 6,6 1.076 50,3 49,7 736 
insgesamt 64,7 16,4 10,2 8,7 3.445 35,2 64,s 2.301 

Der Anteil der Haftstrafen stieg in der NS-Periode an, um in der Zweiten Republik 
noch weiter anzusteigen. Der Anteil der Freisprüche, vor der NS-Periode bei 12%, 
erreichte in der Zweiten Republik ungefähr wieder diesen Wert, nachdem er in 
der NS-Periode auf 8% zurückgegangen war. Die Zahl der Einstellungen stieg in 
der NS-Periode an und ging in der Zweiten Republik unter den Wert von vor 
1938 ziirück. Der gleichzeitige Anstieg der Zahl von Verfahren und des Anteils der 
Einstelliingen in der NS-Periode legt den SchluO nalie, da0 der Druck von Seiten 
der Polizei iiiid privater Denunzianten ,zu hoch' war; Gerichte waren vermehrt 
gezwungen, ,unergiebigei Verfaliren (keine Beweise etc.) einzustellen. 

Strafen konnten bedingt oder unbedingt ausgesprochen werden. Ausschlagge- 
hend dafür waren die unterstellte Schwere des Delikts sowie die Frage der Vorstra- 
fen. Die relative Härte der Strafgerichte in der NS-Periode kommt auch bei d i s e m  
Indikator zum Ausdruck. Sowohl vor der NS-Periode als auch in der Zweiten Re- 
piihlik belief sich das Verhältnis von bedingten und unbedingten Strafen auf ca. 
5050.  Während der NS-Periode stieg der Anteil unbedingter Strafen auf knapp 
über 80 Prozent an. 

Die hier vorgenommene I<lassifikation in drei Perioden sollte allerdings nicht 
den Eindruck entstehen lassen, diese wären unabhängig voneinander zu sehen. 
Gericlitliclie Stigmatisierung blieb oft über die Periodengrenzen hinweg wirksam, 
lind Urteile aus der NS-Zeit konnten beispielsweise EinHuß auf Verfahren in der 
Zweiten Republik haben: Der mehrmals wegen $129 und wegen Betrugsdelikten 
vorbestrafte Gustav A. war unter Anwendung des 520a im Zuge einer zehnjährigen 
Ziichthausstrafe ins KZ Mautliaiisen gekommen, das er überlebt hatte. Schon 1946 
wurde er - mit Rücksicht auf seine Vorstrafen - abermals zu drei Jahren schweren 
Kerkers verurteilt. (W6658/46-83) Ein Gegenbeispiel allerdings ist das Verfahren 
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gegen Heinrich M., das unter vergleichbaren Umständen mit einer Einstellung 
endete. (W6131/48-44) 

Bezogen auf den gesamten Untersuchungszeitraum wurde das Strafausmaß of- 
fenaichtlich nach einer genauen Abwägungfestgelegt, die folgende Faktoren mitein- 
bezog: erstens die Art des Delikts, zweitens mildernde und erschwerende Umstände, 
drittens die Anzahl der Vorstrafen. Die beiden ersten Punkte verdienen eine ge- 
trennte Diskussion. 

Der Begriff der ,Unzucht' wurde offensiclitlich im Sinne einer melirdimensio- 
nalen moralischen Hierarchie gesehen, die letztlich auf einer zugrunde gelegten 
und stufenweise verletzbaren Integrität des männlichen Körpers beruht. Die ak- 
tive Rolle bei einem Sexualkontakt wurde generell als strafwürdiger angesehen als 
die passive. Die Art des Sexualkontaktes und die Sexualpraktiken wurden fein un- 
terschieden. Analverkehr erschien als am verwerflichsten, es folgten Schenkel- und 
Oralverkehr und schließlich - als am wenigsten strafwürdige Praktik -die wechsel- 
seitige Masturbation. Die gemeinsame Masturbation wurde niclit immer unter den 
$129 eingereiht. In einer Urteilsbegründung hieß es: „( ...) da  in objektiver Hinsicht 
nicht einwandfrei erwiesen wurde, da0 ein MiDhrauch des Körpers einer Person des- 
selben Geschlechts vorliegt, wie er zum Tatbestand des $129 erforderlich ist, da  die 
Vornahme unzüchtiger Handlungen am eigenen Körper in Gegenwart eines anderen 
Mannes zum Tatbestand der Unzucht mit Männern nicht genügt." (W391143-15) 
Auch ein Urteil aus der Nachkriegszeit führte aus, daß die hl<iOe Onanie in G$en- 
wart eines anderen nicht im Sinne des 5129 strafbar sei. (G3107/51-800) Und auch 
Richard D., 1921 bereits nach $129 vorbestraft, der 1942 auf der Straße in Rauen- 
kleidern einen Kriminalbeamten ansprach und von diesem dann verhaftet wurde 

und der unter anderem angab, „ich wollte nie mit Homosexuellen, sondern nur mit 
normal veranlagten (Männern verkehren), sie sollten glauben, ich sei eine Frau", 
wurde mit der Begründung freigesprochen, daß er „als Transvestit ein Grenzfall 
zwischen strafbarer Unzucht und abwegigem Sexualleben sei". (W109/42-133) 

Für die folgende Beschreibung dessen, was als Delikt angesehen wird, wählen 
wir 2.744 tatsächlich nach 5129 (67,3%) oder nach $129 in Verbindung mit einem 
anderen Delikt (32,7%) Verurteilte. Bei 53,2% wurde gegeriaeitiga ~exitelle Detäti- 
gung konstatiert, bei 12,5% passive, bei 22,7% aktive sexiiefle Betätigurig. 8,5% 
wurden Analverkehr, 4,8% Sclienkelverkehr, 18,7% Oralverkelir, 63,8% Masturba- 
tion und 14% ein leichtes Delikt (darunter 4,7% oliiie I<örperberülirung) zur Last 
gelegt. Die unterschiedlichen Sexiialpraktiken konnten melirfacli zum Vorwurf ge- 

macht werden, nahezii jeder Gerichtsakt enthält eine Detaillieriing. 
Mildernde und erschwerende Umstände konnten sehr individuell ausgebrägt 



forrriiiliert sein. Versucht nian eine' Typologie, so ergeben sich folgende quaritita- 
tive Verteilungen: Als mildernd können gelten: körperliche Insuffizienz (3,6%), das 
Alter (6%), und zwar hohes und niedriges, die Erziehung (3,5%), Alkoholeinfluß 
(6,0%), der Umstand, verführt worden zu sein (16,2%), der gute Leumund (14,6%), 
die Besserurigsabsicht (I$%), geistige Behinderung („geistige Minderwertigkeit") 
(3%), psychische Erkrankung (Nervenleiden et al.) (1,9%), homosexuelle (bzw. 
„widernatürlicheu oder „krankhafted') Veranlagung (11,1%). 

Es muD hier aber daraiif hingewiesen werden, daß auchdie von den Richtern 
berücksichtigten mildernden Umstände zu einem guten Teil zusätzliclie Stigmati- 
sierungen bedeuteten. Die Zuschreibungen von geistiger Minderwertigkeit oder von 
mangelhafter Erziehung fügen sich Iiier zu den richterlichen Bildern von Unzucht 
und Homosexualität. 

Urteilsbegründungeii legten häufig (vulgär-)psychologische ,Theorien' über 
(niclit nur sexirelle) Devianz ziigrunde. Eine Ideengescliiclite dieser ,Theoriend kann 
Iiier nicht geleistet werden. So unterschiedlich sie im Einzelfall aussehen moch- 
ten, ihr gemeinsames Merkmal war jedenfalls ihr Synkretismus: Fast nach Be- 
lieben mischten sie Vererbungslehren mit Annahmen über Sozialisationseffekte, 
Physiognomiken mit Zerriittungstheorien etc. Es lag auDerdem im richterlichen 
Ermessen, oh etwa Alkoholkonsum als strafmildernd oder niclit gelten konnte: 
Ein Richter meinte über einen Angeklagten: „Außerdem weiD er über die Aus- 
wirkungen von AlkoholgenuD Bescheid, soda0 das nicht als mildernd angesehen 
werden kann.'' (G580/55-513) Hier wurde die Verantwortung für das zur Last Ge- 
legte ebenso individualisiert wie in einer anderen Urteilsbegründung: „abnorme 
Veranlagung" werde nicht als mildernd angenommen, „da der Sachverständige 
ausdrücklicli erklärt, daD keine Enthemmiing oder Verminderung der Hemmfähig- 
keit beim Angekl. vorliegt, insbesondere auch nicht durch die Einwirkung der 
Lues." (W2656/52-336) 

Eventuellen Milderungsgründen wurden bei der Urteilsahwägiing schulder- 
scliwerende Tatbestände entgegengehalten. Dazu zählten beispielsweise der beson- 
dere Status eines Angeklagten (genannt wurden Priester, Polizeibeamte, Akade- 
miker, Beamte etc. - dies betraf 1,1% der Fälle), die besondere Verwerflichkeit 
des Delikts („Mundpäderastie" u.ä. in 0,6% der Fälle), die Häufigkeit des Delikts 
(2.1%). der schlechte Leumund eines Angeklagten (I%), die Verführung und Ver- 
leitung Jugendlicher (8,6%), die Verführung und Verleitung allgemein (5,4%). Nur 
wenige Richter nahmen abweichende Positionen ein: „Die Verführung wurde an 
sich nicht als erschwerend genommen, d a  sie gewissermaßen Tatbestandsrnerkmal 
ist." (L729136-1886) ,Verführung' und ,Verleitung' sind aber insgesamt dehnbare 
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Begriffe: Von einem Angeklagten wurde gesagt, seine Tat sei besonders verwerflich, 
da  er versucht hätte, einen SS-Mann in Uniform zu verleiten. (G2.573140-654) 

Bei den genannten Milderungs- und Erschwernisgründen handelt es sidi um 
Standardargumente, die meist ,bausteinartig1 verwendet wurden, um ein Urteil 
zu begründen. Die Nicht-Standardargumente für mildernde oder erschwerende 
Umstände entsprachen einerseits der speziellen Lage eines Falles, andererseits 
konnte sich darin - in die eine oder andere Richtung - das moralische Unter- 
nehmertums der Richter ausdrücken. 

So wurde gerne als mildernd angesehen, wenn die Ehefrauen von Männern, 
die nach 5129h angeklagt wurden, zuvor den Geschlechtsverkehr verweigert Iiat- 
ten. Diesen Frauen wurde damit eine Art moralisclie Teilschuld zugeschoben. Auch 
die „Unterleibsleiden der Ehegattin und dadurch hervorgerufene abwegige Ziel- 
richtung seines Geschleclitstriebes und die hiedurch bedingte verminderte Zurech- 
nungsfäliigkeit" (W615/44-62) wurden als mildernd angesehen. 

Die richterliche Milde war allerdings manchmal nicht ohne Tücken für den Aii- 
geklagten. So wurde in einem Fall als mildernd angesehen, „da6 durch seine lange 
KZ-Haft die widernatürliche Veranlagung begünstigt wurde." (LN190154-1967) 
Die KZ-Haft wurde hier noch einmal stigmatisierend gegen den Beschuldigten ins 
Treffen geführt. Und die Formulierungen mildernder Umstände sind mitunter nicht 
frei von offener Paradoxie: „der bisher tadellose Lebenswandel, der jedoch diirch 
den schlechten Leumund geschmälert wird." (W440152-329) 

Manchmal, aber keineswegs immer, wurde Ausländern mangelndes Schuld- 
bewuntsein zugestanden und dies als mildernd gewertet: Dies zeigt sich etwa in 
der Formulierung, daß einer „als Grieche sich der Strafbarkeit seines Tuns nicht 
ganz hewuDtC' gewesen wäre (W695143-l9), oder daß einer „ans Italien kam, wo er 
diese Unsittlichkeiten straflos ausführen konnte." (1569142-1477) In solclien Fällen 
konstatierte die Milde gegen daa Individuum aber gleich auch die moralische Ver- 

werflichkeit des südlichen Auslandes. 
Als mildernd galt mitunter auch die Besserungswilligkeit vori Männern, die 

der Unzucht beschuldigt wurden: Einem Angeklagten wurde zugute gehalten, „daß 
er versucht hat, von seiner Neigung loszukommen, sogar zweimal geheiratet hat 
und in psydiotherapeuticcher Behandlung war." (G4034149-816) Manchmal half 
aber auch die Besserungawilligkeit nichts und der Richter akzeptierte zwar den 
guten Leumund eines Beklagten als mildernd, nicht jedoch dessen Anpassungs- 
bemühungen ans nichtstrafbare ,Normale': „( ...) guter Leumund. B. wirkte auf 

6 Zu diesem zentralen Begriff vgl. Howard S. Beeker, AuBcnneiler. Zur Soziologie abweichenden 
Verhaltens, Rankfurl am Main 1981. 
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das Gericht diirdiaiis glaubwürdig urid günstig. (...) Wenri es auch richtig ist, da0 
iriehrere Zeugen bestätigen, daO der Angeklagte auf sie nicht den Eindruck eines 
Angeklagten macht, so mag dies der Wahrheit entaprechen, es kann dies jedoch 
nicht von Belang sein, ebenso wie der Umstand, daß sicli der Angeklagte verlobt 
hat und aiich in normaler Weise mit einem Mädchen geschlechtlicli verkehrt hat, 
denn es gibt ja auch eine Bisexualität." (W3601/39-1166) 

Und manchem verhalf auch ein Geständnis nicht zu richterlicher Milde, viel- 
inehr gab der Richter ein umfassendes moralisches Urteil ab: „Auch wenn P. zuletzt 
ein Geständnis ablegt, so kann das nicht als ausreichend genannt werden, denn P. 
ist der Typus eines geistig nicht Iiochwertigen, unselbständigen und willensschwa- 
chen Menschen, der mit seinem zweiten Satz das verneint, was er im ersten Satz 
aiisgesprocheii hat. Nach der Zeiigenaussage von I<rim.beamten E. wird diese An- 
nahme auch unterstützt." (G1587/40-683) 

Das mindeste, was sich ein Angeklagter gefallen lassen mußte, war der Zweifel 
an seiner persönlichen Glaubwürdigkeit, der gewöhnlich auf einer Art richterli- 
cher Alltagstlieorie beruhte. Ein Angeklagter, von dem selhat die Polizei sagte, 
d d  er einen Teil seines Lebensunterhalts durch die Belieferungen von Zeitschrif- 
ten mit homosexueller Tendenz mit Photographien bestreite, verantwortete sich 
vor Gericht damit, daD er den Jungen nur habe photographieren wolleii. Das sei 
iinglaubwiirdig, meinte der Richter, „als Modellaufnahmen doch nur von Perso- 
nen von ebenmässigem Wuchs gemacht werden. Der Zeuge P. aber, wie sich das 
Gericht anlässlich seiner Vernehmung iiberzeugen konnte, sich alles andere eher, 
als zu Modellaufnahmen eignet. Der Zeuge P. hat äußerst schräg abfallende Schul- 
terri lind ist von einer übersclilankeri, hocligesdiossenen Gestalt, die auch nicht die 
geringste Andeutung der klassischen Masse aufweist." (W8345/55-420) Noch ein 
weiteres Beispiel zeigt, wie sehr richterliche Alltagstheorien die Annahmen über 
die Glaubwürdigkeit eines Angeklagten prägten: Ein Angeklagter bestritt den Vor- 
wurf und ,,will Glauben machen, da0 er T. nur deutsch zu lernen versuchte und 
er sicli mit ihm gerne unterhielt, weil er lustig und unterhaltsam war." T. aber, 
so der Richter, „ist ein 19-jähriger Bursche, der keine besondere Vorbildung ge- 
nossen hat, ein ausgesprochen nichtssagender Mensch, der außerdem die deutsche 
Sprache kaum beherrscht, er ist Rückwanderer aus Italien, der mit Rücksicht auf 
seinen gesamten äuDeren Habitus in keiner Weise ein Unterhaltungsobjekt allge- 
irieiner Natur für den Angeklagten sein konnte." (G1393/39-864) Wem ein Richter 
so oder auf andere Weise die Glaubwürdigkeit abspricht, wird einem klassischen 
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double binda ausgesetzt: Wan immer er nun sagen oder tun wird, es ist falscli. Dem 
Angeklagten ist es hinfort unmöglich, sich in irgend einer Weise strategisch zu 
verhalten. Aber auch die oben angeführten Bespiele, etwa diejenigen, die zeigen, 
daD ein und derselbe ,Tatbestandt als mildernd oder erschwerend erachtet wer- 
den konnte, verweisen insgesamt darauf, da0 die Angeklagten kaum kalkulierbare 
Chancen hatten, das Spiel vor Gericht zu gewinnen. 

Homosexuelle? 

Die Tat der ,Unzucht1, und nicht ,Homosexualität', wie immer diese bewertet wor- 
den sein mag, war es, die jemanden vor Gericht brachte. ,Homosexualität' soll hier 
für unsere Zwecke verstanden werden als Ergehnis eines komplexen Prozesses von 
Fremd- und Selbstzuschreibungen, oder, um es in Goffmanscher Terminologie zu 
formulieren, als Ergebnis von Stigmatisierung und Stigma-Management.' 

Der komplexe Prnzeß von Fremd- und Selhstz~sclireibiin~ seit dern 19. Jahr- 
hundert wurde als ein Kommunikationsprozeß von Forschung und Beforschten 

in anderen Begriffen formuliert Iäßt er sich als iterierter ProzeD des 
Beobachtens der Beobachtung,' an dem sich alle beteiligen, verstehen. Nicht erst 
am Ende teilen Ärzte und Psychiater, Richter und Legisten mit den Betroffenen 
vielfach ein Wissen darüber, was und wie Homosexuelle sind. Homosexualitiit ist 
- ,theoreti~ch"~ wie ,praktischg - in diesem Sinne ko-konstruktiv. (Von einem Bei- 
spiel, das diese Überlegungen nur allzu konkret belegt, wird iiodi die Rede sein.) 
Beginnen wir mit jenen Fällen von Selbstzuschreibungen von Homosexualität, die 
- unter anderem - als Beispiele für Stigma-Übernahme gesehen werden können. 

Viele Angeklagte bekannten, daD sie „homosexuell sind". Wie schon erläutert, 
konnte dies unter Umständen mildernde Umstände zur Folge haben. Die simple 
Form des Bekenntnisses kann nun in verschiedene Richtungen erweitert werden, 

6 Im Sinne von Gregory Baleson, Stepa to an Ecalogy of Mind. C~llected Es~ayaio Anthropology, 
Psychistry, Evolution, nnd Epi.lernalogy, Northvale U. I.ondon 1987, 201 R. 
7 Vgl. Erving GoRmrn, Stigma. Über Techniken der Bewilligung beschädigter Identitüt. Ftmk- 
furt sm Main 1975. 
8 Vgl. z.B. Klaua Müller, Aber in meinem Herzen sprach eine Stimme so laut. Homoscxurlle 
Autobiographien und medizinishc Pathographien im neuitzetinlen Jahrliunderl, Berlin 1991; 
Ilsrry Oastcrliuis in diesem Heft. 
9 D u u  tleinz von Foersler, Observing Systems, Seaaide 1981. 
I0 Zur Einführung in die Theorien der Homosexualilit vgl. Rüdiger Lwlmanii. Hg., Ipmosc  
xuilitit. Handbuch der Theorie und Forachunpgesehiclilc, Eisnkfurt i m  Miin U. Ncw York 
1993. 



etwa durch eine Jaliresangabe (seit 1917 11.ä.) oder durch eine Altersangabe (seit 
meineni 22. Lebensjahr). Diese Form erlaubt weitere Spezifikationen: „ich bin seit 
meiner frühesten Jugend homos. veranlagt, seit 1926 betätige ich micli homosexu- 
ell." (W4213/40-237) Formulierungen wie „seit meiner frühesten Jugend" oder gar 
"von Geburt an" verweisen auf Theorien, Homosexualität wäre angeboren (und 
somit irreversibel). 

Manche, die von sich behaupteten homosexuell zu sein, beriefen sich auf eine 
Art hereditäre Belastung, ein Argument, das auch von Psychiatern und Richtern 
verwendet wird: „Ich bin homosexuell, das dürfte eine erbliche Belastung sein von 
nieinem Vater, denn er war Musiker und schwerer, Alkoholiker. Ich habe mich 
irnmer bemüht, meine Veranlagung zu unterdrücken. Wenn ich jedoch trinke, bin 
icli nicht mehr Herr meiner Handlungen." (L3612/48-2035) 

Häufiger wurde aber aiif die Verführungstheorie rekurriert, und zwar mit und 
ohne Angabe des Namens des Verführers. „ich lernte 1917-18 das Wesen der Ho- 
mosexualität kennen, durch einen bosnischen Soldaten, der mich zum Onanieren 
veranlaßte. Seit dieser Zeit bin ich homosexuell veranlagt. Nachdem dieser bosni- 
sche Soldat das Lager in Lebring verlassen hatte, war ich bereits in dieser Veran- 
lagung so gefangen, daß ich bei mir allein onanierte. (...) Aus mir unbekannten 
Gründen fühle icli mich zu manchem Mann mehr hingezogen als zu Frauen und 
konnte ich mich bis heute des Gefühls nicht erwehren." (G2310/38-620) 

Erzäiilungen über die eigene Homosexualität und ihren Entstebungszusam- 
nienhang konnten auch im Hinblick auf die ,Normalität1, den Geschlechtsverkehr 
mit Frauen, gestaltet werden: ,,Ich war nie gleichgeschlec~itlich veranlagt, aber seit 
dem Ersten Weltkrieg, wo ich keine Gelegenheit hatte, mit Frauen zu verkehren, 
habe icli keinen Gesclileclitsverkebr mit Frauen mehr ausführen können. Seitdem 
Iiabe ich mehr Zuneigung zu Männern als zu Frauen." (G749/39-536) Die folgende 
Äiißerung erweitert die Selbstbesclireibung explizit durch den Begriff ,bisexuell1: 
„Während der Gymnasialzeit Iiabe ich meine Vorliebe zu Männern entdeckt, wegen 
meiner religiösen Einstellung bin ich nie zu Rauen gegangen, sondern nur selbst 
onaniert, mit 22 Jahren habe ich den Begriff der Homosexualität erst so richtig 
erfaßt, ich glaiibe ich bin bisexiiell, mein erster homosexueller Kontakt war mit 
F., dann mit M." (G2176/38-839) Auch in einer weiteren Darstellung spielte die 
Modifikation ,Bisexualitätc eine Rolle. Ein Beschuldigter, der von seiner Frau an- 
gezeigt wurde, gab an: „Ich bin bisexuell, ich wurde mit 15 Jahren im Prater von 
einem Unbekannten (verführt ...) Ich treibe seit 1939 Unzucht, weil meine Frau un- 
rein war.'' (W4213/40-237) Im Fall von verheirateten ,Homosexuellen' finden wir 
hauptsächlich zwei Varianten: Personen, die angaben, sie hätten geheiratet, um 
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ihre „Veranlagungs zu überwinden - „Ich bin seit meiner Jugend homooexuell ver- 
anlagt, ich heiratete nur, um meiner Veranlagung entgegenzutreten. Meinen ersten 
homosexuellen Kontakt hatte ich beim RAD [Reichsarbeitsdienst] mit dem Abtei- 
lungsleiter." (W2136/55-239) - und Personen, Sie sagten, die clieliche Sexualiät 
würde aus diesen oder jenen Gründen nicht funktionieren, und deshalb hätten sie 
sich mit Männern eingelassen. Innerhalb dieser Klasse von Selbstpräsentationen 
finden wir klare misogyne Elemente. 

Manche Beschuldigte gaben als Ursache für Homosexualität etwas an, das 

man im weitesten Sinn als psychische Probleme bzw. Erkrankung zusammenfas- 
sen könnte und das meist Teil einer Mischpräsentation war: ,,Ich bin Iiomosexuell, 
ich wurde durch psychische Depressionen und eine gewisse Schüchternheit, so- 
wie durch Verführung im Internat in Freistadt in 0 Ö  auf diese Bahn gedräiigt! 
(G918/37-561) Audi in einem weiteren Beispiel, der Angeklagte stand als SS- 
Scharführer unter besonderem Rechtfertigungsdruck, ist der Hinweis auf Depres- 
sion, die zu ,unzüchtigen' Handlungen geführt habe, nur ein Teil einer umfangrei- 
chen, sehr komplexen Argumentation. „Ich bin der Auffassung, daß mein Verhalten 
durch eine seelische Depression hervorgerufen wurde." (G22/39-623) Häufiger als 
in der Verantwortung vor Gericht wurden derartige Theorien aber in psychiatri- 
schen Gutachten protokolliert. 

Eine weitere Variante der Selbstdarstellungen Iäßt sich als singuläre ail-lioc- 
Theorien beschreiben. Ein Beschuldigter gab beispielsweise an, „ich leide an einem 
Wandertrieb, so kam ich in Hom~sexuellenkreise.~' (W8301/50-306) Und ein anhe- 
rer behauptete, „ich war bis 1944 vollkommen normal, ich kam 1943 in die deutsche 
Wehrmacht, ich wurde 1944 verwundet. Eine Blutübertragung erfolgte von einer 
Frau. Seitdem fühle ich mich ganz sonderbar. Ich fühlte mich plötzlich mehr zu 
Märinern hingezogen als zu Frauen.'' (L1229/50-2063) 

Gerichte waren übrigens nicht darauf angewiesen, Geständniszwang auszu- 

üben. Seit der Zeit nach dem ,AnschliiD< merkte die Polizei Homosexuelle in einer 
~peziellen Kartei vor. Diese Kartei wurde in der Zweiten Republik weiter genutzt 
und weitergeführt. Sie wurde in manchem Prozeß als Beweismittel herangezogen. 

Obwohl es einzelnen Angeklagten gelingen mochte, mit ihrer Selbstdefinition 
die gerichtliche Fremddefinition zu steuern oder zii beeinflussen, blieben die mei- 
steri Angeklagten doch der Fremddefinition (oft zu ihrem Nachteil) ausgesetzt. 
Nur wenigen Angeklagten gelaiig es, Vorgang wie Inhalt einer De- 

finition ganz grundsätzlidi, gewissermaßen methodologiach in Zweifel zu ziehen 
uiid dabei auf einer eigenständigen Position zii beharren. Ein Angeklagter führte 
etwa das folgende ungewöhnliche Manöver aus: Um seine fundamentalen ~Weifel 
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teil konnten auch mit besonderer1 ästhetischen Vorlieben in Verbindung gebracht 
werden: „Er habe sich immer fiir weibliche Arbeiten, wie Kochen, Tischdecken in- 
teressiert. Auch seine Vorliebe für schöne Kleider, Seidenwäsclie und Wohlgerüche, 
sein ,fabelhafterd Gescliinack und sein ganzes selbstgefälliges Wesen fügen sieh ein 
in das Bild der homosexuellen Veranlagung." (I1631/35-1392) 

Die Vorliebe fürs Schöne schien ein Indiz zu sein, selbst wenn das perfekte Bild 
des Effeminierten nicht erfüllt wurde; ein Begutachteter führte „seinen Haushalt 
selbst, er koche sich selbst, aber für sonstige weibliche Arbeiten, auch für weihli- 
clie Kleidung, habe er kein Interesse, wohl aber habe er großes Interesse für alles 
Schöne, 2.B. für Blumen. (Er) ist seit Jugend in geschlechtlicher Beziehung konträr 
veranlagt, indem er sich seit jeher zum männlichen Geschlechte hingezogen fühlt." 
(1216144-1602) Ansonsten durchaus gesellschaftlich akzeptierte Tugenden konnten 
gutacliterlich einschlägig evaluiert werden: Franz W., iiber den der Gutachter sonst 
nicht sehr viel zu sagen weiß, „hat laut eigenen Angaben eine Vorliebe für feine 
Kleider." (L1226124-1690) 

Das weibliche Denken und Fühlen, das den Effeminierten angeblich aiiszeich- 
nete, wurde im folgenden Beispiel explizit mit der mütterlichen Pädagogik in Zu- 
sammenhang gebracht: „S. gibt an, daß er völlig weiblich denkt und fühlt, er habe 
schon als Kind viel mit Puppen, Küchen und dgl. gespielt. Sein Traumleben sei 
rein homosexuell eingestellt. Diese Anlage bestehe bei ihm seit seiner Geburt und 
habe sich auch da  gezeigt, daß er nicht wie andere Buben mit Soldaten spielte, 
sondern mit Puppen, Küchen und dgl. (...)" Der Betroffene, der als Erwachsener 
als Tänzerin gekleidet auftreten sollte, kommentierte: „Meine liebe Mutter erzog 
mich wie ein Mädchen, d a  ich ein schönes blondes Lockenhaar hatte. Meine Mut- 
ter sagte immer: du bist wie ein Mädchen. Auch ich hielt mich für ein solches." 
(L606129-1721) 

Objektivierbar erschien den Ärzten der Befund des Effeminierten offenkundig 
dann, wenn sie nicht bloß auf Anamnese und die Präsentation der Untersiich- 
ten angewiesen waren, sondern wenn scheirihar eindeutige körperliche Merkmale 
zii finden waren: .,Das Becken ist weit ausladend, weiblich. Die Schamhehaarurig 
von weiblichem Typus." (G1732141-722) Daß ein Gutachter in diesen und ande- 
ren Fällen schon von vornherein weiß, daß er es mit Homosexuellen zu tun hat, 
belegt der folgende Auszug: „Reichlicher Fettansatz am Gesäß, die Hüften aus- 
ladend. Feminin. Aiich die Begrenzung der Schamhaare zeigt femininen Typus. 
(...) Überhaupt ist nach seinen Schilderungen sein ganzes Temperament und seine 
Charakteranlage stets unmännlich und weiblich gewesen. Praktisch kommt der 
wissenschaftliclien Erkenntnis seiner Homosexualität keine weitere Bedeutung zu, 

denn daß J. homosexuell veranlagt ist, dariiber kann wohl kein Zweifel bestehen." 
(G2176/38-839) 

Die Aufgabe des Gutachters bestand im idealen Fall darin, eine ,theoriekon- 
forme' Integration der verschiedenen Wissenshestandteile zu leisten: Im folgenden 
Beispiel wird zuerst aus der Anamnese zitiert: „Zu Mädchen fühlte ich keinerlei 
Neigung. Als kleiner Bub hatte ich fieude an weiblichen Spielen. Ich spielte mit den 
Schwestern zusammen mit der Puppe. Wir spielten Kochen und Wäsche waschen.'' 
Hierauf wird der „körperliche Befund" dargelegt: „Die Schambehaarung erinnert 
durch die starke Ausbildung nach den beiden Leisten etwas an den weiblichen Ty- 
pus, wiewohl sie auch in der Mittellinie des Bauches und an der Brust vorhanden 
ist. Auch die Beckenform lind die Fettverteilung am Bauch zeigen einen leisen An- 
klang an den weiblichen Typus. Das Glied ist auffallend klein, die Hoden ziemlich 
weich." Und dies - und noch mehr - fügt sich zuin abscliliellenden „Gutachtenc': 
„Er zeigt den Lebensweg eines echten Urnings, eines Mannes mit weiblichem Ge- 
sehlechtsempfinden und weiblichen Neigungen von Jugend auf. Schon als Kind 
zum Spielen mit Puppen und zu weiblicher Betätigung neigend, zeigt er weiblich 
anmutende Charakterzüge. Er ist weich, in seinem Wesen mehr schüchtern. Er ist 
ein geborener Hornosexiieller." (L2218136-2018) 

Die relative Schwäche des psychiatrischen Wissens wird beispielsweise dort 
deutlich, wo es um die Beschreibung der Merkmale des „echten Urnings", ein 
Attribut, das nur selten vergeben wird, geht. Der echte Urning kann nach Ansicht 
der Gutachter durch prononciert männliche Merkmale erkennbar sein, ein anderes 
Mal aber weibliche Züge haben." 

Stigmatisierende Orte 

Während die ,Homosexualitäti immer wieder von Betroffenen, Richtern und Ärz- 
ten als etwas gleichsam in der Person Sitzendes angesehen wurde, und somit ge- 
wicserma5en als etwas Immaterielles angesehen wird, bedarf die ,Unzuchtc eines 
speziellen (Tat-)Ortes, auch wenn die Grenzen, wo sie ausgeübt werden konnte, 
relativ weit gezogen erscheinen. Die Bandbreite erstreckte sich - folgt man den Ge- 
richtsakten - vom Kino über das Eisenbahnabteil bis zur Straßenbahn, auf Orte 
also, die nicht zwangsläufig mit ,Unzuchtg oder ,Homosexualität' in Verbindung 
gebracht wurden. 
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In den Augen des Gericlits oder der Polizei signifikantere Orte  waren dage- 

gen in Städten bestimmte Parks bzw. Teile eines Parks, weiters öffentliche Bäder 

(Dampfbäder und  Freibäder), öffentliche Toilettenanlagen und bestimmte Bars 

und Gasthäuser. Solche Orte ,  s tanden sie einmal im Ruch, Treffpunkte von Homo- 

sexuellen zu sein, wurden von der Polizei überwacht oder waren Ziele polizeilicher 

Razzien, die dann  zu gerichtlichen Anklagen führten. Alleine ihr  Besuch konnte dis- 

kreditierende Wirkung haben. Die Vermutungen der Verfolger konnten im übrigen 

von männlichen ,Honiosexuellen' geteilt werden. Der steirische Arzt Dr.  Erich M. 

beschrieb in einem Tagebuch unter der Überschrift „Psyclioanalyse deS Patienten 

Fritz H. (Erotik praktischer Teil)" ausführlich seinen Gebrauch dieser Orte: 

Als icli ain Abend des 27.3.1930 von einem Schwimmkurs aus dem Bad zur Sonne etwas 
nach 22 Uhr nach llause ging, nahm ich den Weg absichtlich über den Opernring, um 
das an der dortigen Alleekreiiziing befindliche Pissoir aiifzusiichen. Solche Orte suche icli 
seit Monaten bereits öfter absiclitlich auf, weil ich rnir instinktiv sagte, wenn iiberliaupt, 
so könne es am ehesten a n  solclieti Orten möglich sein, Menschen meiner Veranlagung 
zu  finden. Es ärgerte mich aucli. dass es mir, trotzdem ich zeitweise Ausschaii gehalten 
Iiatte, niemals gelungen war, einen Menschen zu  finden, von dem ich wenigrlena mit 
grösserer Wahrsclieinlichkeit hätte vermuten können, er sei ,anders als die andern'. Und 
wenn ich einmal wirklich einen fände, wie wollte ich es anstellen, dass ich mit ihm bekannt 
würde. All diese Gedanken zermarterten mein Gehirn und liessen die innere Spannung 
stetig ansteigen, die schon weit über ein Jahr meine Arbeitskraft lähmte, eine Spannung, 
die auch die iin letzten Jahre fast täglich ausgeführte Selbstbefriedigung nicht einmal 
zu  erleichtern imstande war. Selbstmordgedanken tauchten auf  und wurden nur  mülisarn 
verdrängt ... Aus den Schriften von Blüher, Weininger, Steckel, dem ,Eigenene und auch 
aiis gelegentlich aufgefangenen Gesprächen wusste ich, dass sich die Menschen dieser Art 
an beslimmten Orten treffen. bestimmte Lokale (Cafehäuser etc) aiifsuchen, ja, dass es 
sogar eine mannmännliche Prostitution gebe. (...) Derlei Gedanken beschäftigten mich, 
als ich micli dem Bediirfnisorte an erwähnter Kreuzung näherte. Dort unter den Bäumen 
sah ich einen Burschen müssig hin- und herpendeln. Ich betrat rasch das Pissoir. Bald 
daraul war auch er da und unter dem tief in das Gesicht gedrückten IIut betrachteten 
inicli forschend zwei dunkle Augen. ... Ich überlegte. Wenn er Absichten hätte, so würde 
er wohl nahekammen. Es kam aucli so. Ich merkte, dass er hinter mir stand. Ein Zittern 
diirchlief mich und ich fühlte, wenn ich diese Angelegenheit versäumte, so biete sich 
lange nichts mehr. Ich bog in die Allee rechts ein und dann betrat ich ganz langsam 
einen dunklen Seitenweg. Er folgte mir ... Wie sollte ich mich verständlich machen? icli 
setzte inich, obwohl ea noch ziemlich kalt war und ich keinen Wintermantel trug, aufeine 
Bank. Er ging vorbei, kehrte wieder um usw. bis er plötzlich vor mir stehen blieb und 
nach der Zeit fragte. ... inzwischen waren wir auf einen dunklen Weg am nordöstlichen 
Sclilossbergabhang gelangt. Auf einer abseits stehenden Bank sassen wir noch sinige Zeit, 
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sprachen gleiehgiiltiges Zeug iind horchten, ob sich wer nähere. Als sich wie zufällig unsere 

Hände berührten, umarmte er mich, Kuss, dann beiderseits Griff interfemora, ORnung. 
Membrum suum atat, mittelgross, mutuelle on. dann Aufiruch. Dann in meine Wohnung 
mit ihm. (G537/40-866) 

Aus dem gemeinsamen Gebrauch solcher Or te  resultierte in größeren Städten et- 

was, das  m a n  als ,homosexuelle$ Milieu bezeichnen könnte. Dieses Milieii, das  sich 

in den zwanziger und dreißiger Jahren in  gewissen Grenzen entfalten konnte, wurde 

seit dem ,Anscliluß' von der Kriminalpolizei und  von der  Geheimen Staatspolizei 

massiv unter Druck gesetzt. 

In Graz kam es 1939 zu einem aufsehenerregenden Prozeß, in dem fast Iiiindert 

Personen angeklagt wurden bzw. als Mitbeschiildigte oder Zeugen aussagten. Ein- 

zelne kleinere Folgeprozesse schlossen sich an.  Damit  wurde gewissermaßen mit 

,einem Schlak das  lokale Milieu weitgehend eliminiert. Das schon erwähnte Ta- 

gebuch des Arztes M., das  in die Hände der Gestapo gelangt war, ha t te  diesen 

großen Prozeß ermöglicht. M. ha t te  die Angewohnheit, über  seine zahlreichen Se- 

xualkontakte genau Buch zu führen und  sowohl seine Par tner  als auch O r t  und Art 

des Kontaktes in Stidiworten zu besclireiben. Im Verhör durcli die Gestapo lie- 

ferte M. eine s o  detaillierte Erläuterung zu jedem einzelnen Tagebucheintrag, daL7 

sich daraus unmittelbar ein Grund  zu Verhaftungen sowie Belastiirigsmaterial für 

den Prozeß ergab. Die Gestapo ha t te  eine Abschrift seines Tagebuchs angefertigt, 

dessen Einträge folgendermden aussahen: 

30612 Am 12.9.1935 abends Ilans H(...). getroffen. In Eggenberg im Walde nudi. pop. 
poa, paa, wohnt jetzt ausser Graz.'' Dazu führte die Gestapo folgendes Protokoll: Graz, 

den 3.7.1938. Niederschrift, aiifgenammen mit Dr. Erich M(...), der im Gegenstande an- 

gibt: Die Bezeichnung 30612 bezieht sich darauf, dass ich mit dem hier geschilderten 
Manne bereits das zweite Mal in geschlechtliche Beziehung getreten war. Das geht auch 
daraus Iiervor, dass ich mir notiert Iiatte, dass Hans 11( ...). nunmehr ausserhalb von Graz 

Wohnung genommen habe. Es handelt sich hier um einen schlanken, dunkelhaarigen Bur- 
schen, der damals ungefähr im Alter von 20 bis 25 Jahren gestanden ist. Der Mann hat 
dunkle Augen und einen stechenden Blick. Er dürfte 1.72 gross sein. Er dürfte vom Lande 
stammen. Seine Aussprache und sein Gehaben lassen micli darauf scliliessen. Der Mann 
heisst in Wirklichkeit Hans H(...). Wir haben uns damals in einem Wald in Eggenberg 
entkleidet und gleichgeschlechtlich betätigt. Die Bezeicliriiing paa soll heiOen per anum 
aktiv. Ich kann mich im Augenblicke nicht erinnern, was ich mit B( ...) schon vorher zu 
tun hatte. Es dürfte mir dies aber an lland meiner Aufzeichnungen möglicli sein. 

Nach diesem Schema setzt sich Seite für Seite fort. Der Grund fiir die detaillieiien 

A .  Mu.ll.r/Ch. F I s c k .  U n z u c h t  wid . r  d i .  Na tu r .100 -122  OZG 9/1998/3 417 





auf Verlangen von Männern, zii sexuellen Handlungen zwisdieri Frauen, die dann 
vor Gericht verhandelt wurden. Abermals steht das voyeuristische Begehren der 
Männer und niclit das lesbische Begehren von Rauen im Vordergrund. (W334/42- 
135) 

Nach dem ,Anschluß' traten durch die zum ,Altreiche unterschiedliche Rechts- 
lage Probleme auf. Einzelne deutsche Frauen, die nach Österreich gekommen wa- 
ren, waren sich nicht darüber im klaren, daß das, was sie in Deutschland straflos 
tun konnten, hier s t r aha r  war. So waren zwei Frauen in Berlin eine Beziehung 
eingegangen („ich habe mich in sie verliebt"); in Wien wurde eine der Rauen in 
einem Hotel bei einem Diebstahl betreten, bei einer Durchsuchung wurden Briefe 
gefunden, die eine lesbische Beziehung als erwiesen erscheinen ließen. Beide wurden 
nach einer Berufung durch den Staatsanwalt nach 5129 verurteilt. (W724/43-20) 
Eine Frau, die drei Kontaktannoncen in der Illustrierten Wochenschau aufgegeben 
hatte, um eine Freundin zu finden, gab in ihrer Berufung an: „im Altreich waren 
solche Brieikontakte nichts Besonderes". (W768/42-139) 

Aber auch zwei ,ostmärkisched Frauen, die jeweils zu zwei Monaten Kerker 
iinbedingt verurteilt worden waren - sie gaben den sexuellen Kontakt zu, beschul- 
digten sich aber wechselseitig der Verfüliriing - wiesen in ihren Rechtsmitteln auf 
die prekär erscheinende Rechtslage hin. Marie Su. meinte: 

AuOerdem möge das Gericht in Betracht ziehen, daD die gg. Liebe unter Frauen nach dern 
geltenden dt. Strafrecht überhaupt nicht mit Strafe bedrolit ist. Obwohl aufgegenständ- 
liehen Rechtsfall natürlich Öster. Recht anzuwenden sein wird, möge sich das Berufungs- 
gericht der Erwägung doch nicht verschlieOeii, da0 nach Überzeugung des Gesetzgebers 
für gg. Liebe zwischen Frauen vom Standpunkt der Volksgemeinschaft keinesfalls diese 
Gefährlichkeit aufweist, wie etwa jene zwischen Männern, da0 die sexualpathologische 
Veranlagung von Frauen diese zur  Homosexualität treibt, diese aber keinesfalls zu  Scliädi- 
gungen der einzelnen Personen oder des Volksganzen führt, zumal solclie Frkuen durch 
eine I.:lie in den meisten Fällen von ihrer abnormalen Veranlagung befreit werden. 

Alier die Berufung wurde ziirückgewiesen, „denn der Hinweis auf Straflosigkeit 
im Altreicli geht mangels einer Änderung des in der Ostmark Iiiefür geltenden 
Strafgesetzes ins Leere." Die damals zwanzigjährige Helene S. führte an, daß das 
deutsche Strafrecht die gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen niclit unter Strafe 
stelle, 

in Osterreich ist dieser Paragraph noch ein Überbleibsel aus  dem Mittelalter und aus 
der Zeit des düsteren Aberglaubens. Ist bei hamos. Männern die Betätigung ein Schaden 
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f ü r  die Zeugungskraft u n d  die Vermehrung des Volkes, ist eine solche Tätigkeit bei den 

Frauen sozial nicht schädlich. Ich bin sexuell noch völlig unerfahren, daher ist es nur 
glaubwürdig, da0 Su. die Verführerin war, mir war die Rechtswidrigkeit dieses Verhalten. 
nieht bewuOt (...) (W1801/41-115) 

Wie ,Iiomosexuelle' Männer mitunter Frauen die Schuld an ihrem Verlialten geben, 
so geben Frauen manchmal explizit (und nachvollziehbar) Männern die Schuld 
daran, d d  sie mit Frauen „Unzuchti' getrieben hätten. Marie Z. erklärt etwaihrem 
Gutachter, daß sie große Angst vor einer Schwangerschaft gehabt und daher ihr 
Liebesgefühl gegenüber dem Manne verdrängt hätte, und der Gutachter erläutert: 
„Dieser naturwidrige Zwang machte sie schließlich völlig frigide gegen den Mann." 
Vor Gericht erklärt sie, seit ihrer zehn Jahre zurückliegenden letzten Entbindung 
ihrem Mann gegenüber völlig gefühlskalt zu sein. Ihre Partnerin Helene E. ist vor 
Gericht ebenfalls geständig und erklärt: „die Anzeige ist vermutlich von meinem 
Mann erfolgt, der mich haßt." Ihre Beziehung zu Z. hätte vor vier Jahren begonnen, 
sie fing mit Zärtlichkeiten an, ich war so unglücklich mit meinem Mann, ich bin 
nicht widernatürlich veranlagt." Dem letzten Punkt schenkte das Gericht keinen 
Glauben, denn es nahm als Milderiingsgrund „eine gewisse abnorme Veranlagung" 
an." 

Auch Hildegard M. wiirde für abnorm gehalten. Ihr Ehemann stellte den An- 
trag, sie in eine psychiatrische Klinik einzuweisen, da  sie sich ehrlos benommen 
hätte. M. gab an, sie hätte eine Unterleibsoperation und seither Schmerzen beim 
ehelichen Geschlechtsverkehr gehabt. Eine Freundin und eine Nachbarin h2tten 
sich nach der Operation drei Wochen um ihr Kind gekümmert, dabei sei es zu 
Unzuchtshandlungen gekommen, „wir haben uns gegenseitig am Juden (Kitzler) 
gespielt." (W3.5363154-246) In einem weiteren Fall einer Denunziation durch den 
Ehemann wurden die beiden Frauen allerdings freigesprochen, d a  das Gericht zur 
Ansicht kam, da0 das „alleinige Zeugnis des Ehemannes nicht Beweis genug" wäre. 
(W7277151-326) 

In einigen Fällen war die Ehe bereits geschieden: „meine Ehe war nicht glück- 
lich, ich ließ mich scheiden, dann wurde ich 1946 von einem Russen vergewaltigt 
(...) d a  ich alles Vertrauen zu Männern verloren habe, und auch M., Iiahen wir 
eine ganz innige Freundschaft geschlossen, auch sexuell." Und auch die Reiindin 
sagt aus, „ich war von den Männern so enttäuscht, daß ich von ihnen nichts mehr 
wollte." (12812/48-1505) Aber dergleichen gefiel der männlichen wie der weiblichen 

14 W2943/39.937. - Auch eine andere Frau gibt vor Gericht an: .,ich fand es angenehm, nicht 
xhwinger zu werden." G398/61-808. 



Umgebung nicht. Die I<riminalpolizei erstattete gegen zwei Frauen in der Oststei- 

ermark Anzeige, weil „über der beiden zärtliches Verhalten (...) in der Bevölkerung 

gemunkelt (wurde)." Drei Männer und fünf Frauen bestätigten dieses zärtliche Ver- 

halten als Zeug/inn/en vor Gericht. Eine der beiden Frauen bestritt eine sexuelle 

Beziehung, die andere gab an, „ich habe N. öfter geküßt, wir haben uns des- 

halb so gut verstanden, weil wir beide in Scheidung leben und wir uns gegenseitig 

getröstet haben. Ich und N. waren schon einmal, im Jänner 1940, wegen Verdachts 

nach 129 vor Gericht." Das Verfahren war aber eingestellt worden. Beide Frauen 

waren nicht nur von Juli bis Dezember 1940 in Untersuchungshaft, sie wurden 

auch zu unbedingten Gefängnisstrafen verurteilt, obwohl eine derartige ,Beweis- 

lage' eigentlich zu einem Freispruch hätte führen müssen. Das Gericht begründete 

sein Urteil folgendermaßen: „Die Angeklagten waren keineswegs bemüht, den in F. 
auf sich geladenen Verdacht der Gleichgeschlechtliclikeit von sich abzuwälzen, da 

sie vielmehr nach Loslösung von den Ehegatten eine vollständige Lebensgemein- 

schaft aufzurichten bestrebt waren." (G1931/40-673) Nicht einmal die offizielle 

Moral, die ja nicht gefährdet war, sondern offensichtlidi bloß eine traditionelle lo- 

kale ,Ordnung war es hier, die vom Gericht gegen die beiden Geschiedenen, die 

sich zusammengetan hatten, mit vergleichsweise harten Mitteln geschützt wurde. 

Zweifellos bleiben unsere Ausführungen kursorisch. Noch einmal sei darauf hinge- 

wiesen, daß ,Homosexualität' in Österreich nicht nur während der NS-Zeit verfolgt 

wurde, sondern davor und danach, und zwar auf einer im wesentlichen kontinuier- 

lichen Rechtsgrundlage. ,Homosexuelle' waren nicht bloß Opfer der Nazis, sondern 

Opfer einer liomophoben Gesellschaft, deren Bestand nicht an das ,Dritte Reich' 

gebunden war. In der NS-Zeit wurden Verfolgungsdruck und die ,durchschnittliche' 

Härte der Strafe erhöht. Dies wurde aber vor allem auch durch die traditionellen 

Institutionen, Strafgerichtsbarkeit und Kriminalpolizei, und weniger als vermutet 

diirch die peilen' Verfolgungsinstrumente Gestapo und I<onzentrationslager gelei- 

stet. Nebenbei: auch Antisemitismus oder die rigide Ablehnung und Verfolgung 

abweichender politischer Meinungen waren in Österreich von längerer Dauer als 

die sieben Jahre der NS-Herrschaft. 
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Abstracts 

Gert Hekma: The pursuit of men. Male same-sex desires and practices in European 
history, pp. 311-341. 
The author providei an overview of the history af male Iioinosexuality in Europe. The 
literature on this subject reveals aignificsnt move lrom pederasty 10 effeminacy, and 
ultimately, to relations between men of a similar age. Tha article points out a number 01 
impartant hiatarical trends, natably the grawing criniinalization af male same-sex acts 
since the Middle Ages. Wliile their punishment h s s  basically become less severe since 
the French Revolution, the number of cases brought belare criminal courts Iias actually 
risen in many countries. Many people lrom the late 19th century anwards have viewed 
male Iiomossxual behsvior not just as a sin and a crime, but as a disease as well. Others, 
however, began to think af male homasexuality simply as a variation i n  nature and started 
to establiah emancipalion movements. More recent developmenta indicate some progresa 
in tliis direction, even if toleiance of male homasexuality doea still not neceasarily mean 
aceeptance in practice. 

Helmut Puff: Reflections on the rhetoric surrounding the "unspeakablc sin". A Bhsel 
intcrrogation protocol frorn 1416. pp. 342-357. 
The article examines a document from late medieval Basel, which recarda a legal 
investigation againat Heinrich von Rheinfelden, a Dominiean monk accused of sodomy. 
Unlike ather sodomy cases in the German lands during the later Middle Ages, when 
sodomites were perseeuted mueh more aystematically than before, tlie document from 
Basel is characterized by the extensive testimany of six witnesses, all of them servants 
of the monastery. The servanta' accounts reveal the existente 01 numerous barriera in 
the emplayment of a lull linguistic repertoire pertaining 10 male-male sexualily, both in 
hce-to-face eommunicatian and in writing. By reconeiling ~oeialinguistic and histarical 
approaches the article argues lor more comprehensive analysea of lsnguage in the study 
01 sexualities. 

Harry Oosterhuis: 'Plato certainly was no swine'. Richard von Krafft-Ebing and 
hornosexual identity. pp. 358-383. 
As the author 01 tlie famous Psychopathie srrualia (1886), tlie German-Austrian 
psychiatriet Riehard von Krafft-Ebiiig (1840-1902), played a key rale in tlie medical 
conslruction of the modern oi (homo)sexiiality. Tha creation af liomo&xual 
subjecte eannot be aeen aa the ruult of medical inlerlerence alone. Medicalization hau to 
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